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Ihr Antrag nach dem Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) vom 
12.05.2021; Betreff „ Geschenke an MitarbeiterInnen der Behörde in der 
7. Wahlperiode “  
hier: Vollzug ThürTG 
 
████████████████ ▍
 
mit  Ihrem  Antrag  vom  12.05.2021  begehren  Sie  Zugang  zu  „Informationen 
über sämtliche meldepflichtige Geschenke an MitarbeiterInnen in der Thürin-
ger Staatskanzlei während der 7. Wahlperiode “, nach dem Thüringer Trans-
parenzgesetz. Die Prüfung Ihres Antrags hat ergeben, dass bei Informationen 
zum „Urheber des Geschenkes“ schutzwürdige  Interessen  Dritter  im  Sinne 
des § 3 Absatz 1 Nr. 5 ThürTG zu berücksichtigen und diese nach § 10 Absatz 
4 ThürTG am Verfahren zu beteiligen sind.  
 
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie  zunächst, Ihren Antrag nach § 9 Ab-
satz 3, Satz 1 ThürTG zu begründen (1. Alternative) sowie gemäß § 13 Absatz 
1 Nr. 5 ThürTG darzulegen, ob Sie ein rechtliches Interesse an der Kenntnis 
der amtlichen Informationen geltend machen (2. Alternative) und im bejahen-
den  Fall,  mir  diese  besonderen  Umstände  des  Einzelfalles  darzulegen,  auf 
Grund derer ein überwiegendes Offenbarungsinteresse geltend gemacht wird.  
 
Bitte teilen Sie mir zudem mit, ob Ihre personenbezogenen Daten (Name und 
Adresse) an betroffene Dritte im Rahmen deren gesetzlicher Beteiligung nach 
dem ThürTG übermittelt werden können.  
 
Die Bearbeitung Ihres Antrags ist durch die Drittbeteiligungsverfahren mit ei-
nem deutlich höheren Verwaltungsaufwand verbunden, weshalb voraussicht-
lich Verwaltungskosten anfallen werden (vgl. § 15 ThürTG) und sich die Ant-
wortfrist verlängern wird. Die gena ue Höhe der Kosten sowie die Dauer der 
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Fristverlängerung richten sich maßgeblich nach dem konkreten Verwaltungs-
aufwand, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend mitgeteilt werden 
kann.   
 
Nach alldem werde ich die Bearbeitung Ihres Antrags bis zu Ih rer Rückmel-
dung aussetzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez.▍█████████ ▍


